
Wohn- und Pflegezentrum St. Maurtius 
Prozessionsweg 7 
59964 Medebach 
Tel.: 02982/4060 
e-Mail: post@mauritius-medebach.de 
 
 
 
Übersicht  über die Vergütungssätze bei der Kurzzeitpflege sowie der  
Verhinderungspflege: 
 

 

 
Name:    Wohn- und Pflegezentrum St. Mauritius 

     Prozessionsweg 7 

     59964 Medebach 

 

Institutionskenzeichen:  510591642 

Träger:    Stiftung Leisten`sches Mauritius-Hospital, Medebach  

 

 

Vereinbarung zur Vergütung der Leistungen der eingestreuten 
Kurzzeitpflege für NRW ab 01.01.2024 / Teilentgelte pro Tag 

 

Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege 
 

    Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4    Pflegegrad 5 
 

pflegebed. Anteil:  62,85 €              80,58 €              96,75 €           113,62 €            121,18 € 

 

Unterk. u. Verpflegung: 44,70 €              44,70 €              44,70 €              44,70 €  44,70 € 

 

Ausbildungskosten gem. 

Pflegeberufegesetz    6,82 €      6,82 €      6,82 €    6,82 €    6,82 € 

 

Investitionsaufwand  

Einzelzimmer:  23,50 €              23,50 €             23,50 €             23,50 €  23,50 €  

Mehrbettzimmer:  20,90 €              20,90 €             20,90 €             20,90 €  20,90 € 

 

Vergütungszuschlag    6,97 €    6,97 €    6,97 €   6,97 €    6,97 € 
nach § 43 b SGB XI 

 

Die gesondert berechenbaren Aufwendungen für Investitionen am Heimentgelt werden bei vor- 

liegen mind. des Pflegegrades 1 von Seiten der Pflegewohngeldstelle beim Hochsauerlandkreis 

auf der Grundlage der Allg.FörderpflgeVO übernommen. Von Seiten der Pflegekasse erfolgt in der 

Kurzzeitpflege eine Kostenübernahme ab mind. Pflegegrad 2 des pflegebedingten Anteils sowie der 

Ausbildungsumlage und der Ausbildungskosten gem. PflBG am Heimentgelt bis max. 1.774,00 Euro für max.  

28 Tage. Der Anteil der Pflegekasse an den Kosten der Verhinderungspflege ist auf 1.612,00 Euro begrenzt. So 

steigt der maximale Zuschuss der Pflegekasse auf bis zu 3.386,00 Euro pro Jahr. 

Der Anteil Unterkunft und Verpflegung ist der Eigenanteil. Dieser kann jedoch über die Entlastungsbeträge in 

Höhe von 125,00 Euro mtl. abgerechnet werden. Die Rechnung ist daher bei den Pflegekassen zur Erstattung 

einzureichen. Der Vergütungszuschlag nach § 43 b SGB XI sowie nach § 84 (9)  wird durch die Pflegekasse 

übernommen.  

 

 


